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Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/19/13845
öffentlich
24.09.2019
Tesche, Julia

Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22a "Cam-
pingplatz - Ost"
Hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr 
und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hat am 14.03.2019 die Auf-
stellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22a beschlossen. Die Aufstellung der 2. 
Änderung erfolgt nach den Bestimmungen des § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren.

Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22a beabsichtigt die Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Kassen-
häuschens (Verwaltungseinrichtung) im Einfahrtbereich des Wohnmobilparks zu schaffen. 
Zur Bewirtschaftung des Wohnmobilparks wurde diese bauliche Anlage bereits vor längerer 
Zeit errichtet. Diese erforderliche Anlage soll nun auch Gegenstand der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 22a werden. 

Die Gemeindevertretung wird gebeten, den Entwurf zu billigen und die öffentliche Auslegung 
zu beschließen. Zeitgleich zur öffentlichen Auslegung soll die Beteiligung der betroffenen 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt:

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen billigt den vorliegenden 
Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22a "Campingplatz - Ost" und den 
Entwurf der Begründung dazu. Die Anlage ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22a einschließlich der Begrün-
dung ist gemäß § 13 Abs. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Gemäß § 13 
Abs. 3 BauGB ist ortsüblich bekannt zu machen, dass der Bebauungsplan im vereinfach-
ten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufge-
stellt werden soll. Bei der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung ist ferner mitzutei-
len, wo sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentli-
chen Auswirkungen der Planung unterrichten kann und dass sich die Öffentlichkeit inner-
halb einer bestimmten Frist zur Planung äußern kann.

3. Die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 13 Abs. 
2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB zur Stellungnahme innerhalb eines Monats aufzufordern und 
über die öffentliche Auslegung zu informieren.

4. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Aufstellungsbeschluss ortsüblich bekannt zu ma-
chen.
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Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter-
haltung, Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haus-
haltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

x Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:
- Übersichtskarte
- Entwurfsunterlagen (Planzeichnung u. Begründung)


